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1.1. Nachkalkulationen der Abwassergebühren 2014 
 
Zur Berechnung der Nachkalkulationen wurden vom Büro Schneider & Zajontz sowohl 
die Unterlagen der Stadt Geisingen, als auch die Aufzeichnungen der Wibera herangezo-
gen. Gleichzeitig wurden die Aufwendungen nach Niederschlagswasser und Schmutz-
wasser getrennt.  
 
Nicht bei Beschluss des Gebührensatzes beabsichtigte Kostenunterdeckungen (Defizite) 
können innerhalb von 5 Jahren durch Zuschlag auf die Gebühren ausgeglichen werden, 
Kostenüberdeckungen (Überschüsse) müssen innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen wer-
den.  
 
Die Ergebnisse der Nachkalkulationen und damit der ausgleichsfähigen Aufwendungen 
sind als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
1.2 Kalkulation der Abwassergebühren für 2016  
 
Eine Neukalkulation wurde auf Grund der zu erwartenden Kostenunterdeckung für das 
kommende Jahr und des negativen Betriebsergebnisses aus den Jahren 2011 notwen-
dig.  
Übersicht über die Gebühren: Variante 1 Variante 2

bisher ohne Ausgleich mit Ausgleich
von Vorjahren von Vorjahren

zentrale Abwasserbeseitigung
Schmutzwasser je m³ 2,95 € 2,53 € 2,91 €
Niederschlagswasser je m² 0,55 € 0,50 € 0,59 €
dezentrale Abwasserbeseitigung
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je m³ 33,75 € 35,75 € 55,25 €
Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben m³ 2,70 € 2,86 € 4,42 €
jeweils zzgl. Transportkosten
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Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, entsprechend der geübten Praxis, kosten-
deckende Gebühren für das Jahr 2016, unter Berücksichtigung von Kostenunterdeckun-
gen der Jahre 2011, bzw. 2013 und 2014 und der Kostenüberdeckungen des Jahres 
2012 zu beschließen. 
 
Das Ergebnis der Kalkulation ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
 
Antrag der Verwaltung: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt von der Nachkalkulation 2014 Kenntnis und stimmt der vor-

gelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2016, Stand Dezember 2015 zu. 
 
2. Die Stadt Geisingen beabsichtigt weiterhin, Gebühren für die öffentliche Einrichtung 

zur Abwasserbeseitigung zu erheben. 
 
3. Die Stadt Geisingen wählt als Bemessungsmaßstab für die zentrale und dezentrale 

Schmutzwasserbeseitigung den Frischwassermaßstab. Bemessungsmaßstab für die 
Niederschlagswasserbeseitigung sind die bebauten und befestigten Grundstücksflä-
chen, die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen sind. 

 
4. Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse in einem Zeitraum von 

einem Jahr berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die Finanzdaten des 
Jahres 2016 zugrunde. Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und Nieder-
schlagswasserbeseitigung erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation erläuterten 
Grundsätzen. 

 
5. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 Abs. 3 

Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapi-
tals und angemessene Abschreibungen. In die Gebührenkalkulation wurden die paga-
torischen Fremdkapitalzinsen eingerechnet. Bei der Ermittlung der Abschreibungen 
wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. 

 
6. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der Gebührenkalku-

lation für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den laufenden und kalkulatorischen 
Kosten sowie den Zuschüssen vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil). 

 
 Der Straßenentwässerungsanteil beträgt: 
 19,45 %  für die laufenden Kosten der Mischwasserbeseitigung (Kanalnetz, Samm-

ler, Regenüberlaufbecken) 
 0,00 % für die laufenden Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 
 24,24 % für die laufenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 
 1,20 % für die laufenden Kosten der Kläranlage 
 23,77 % für die kalkulatorischen Kosten der Mischwasserbeseitigung 
 0,00 %  für die kalkulatorischen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 
 50,00 %  für die kalkulatorischen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 
 5,00 % für die kalkulatorischen Kosten der Kläranlage 
 
7. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtungen, welche in die 
 Gebührenkalkulationen eingestellt wurden, wird zugestimmt. 

… 



- 3 - 
 
 
8. Im Jahr 2016 werden folgende Vorjahresergebnisse ausgeglichen: 
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung: 

Ausgleiche der restlichen Kostenunterdeckung 2011 (80.140,18 €) und Kostenunter-
deckungen 2013 (15.018,38 €) und 2014 (7.202,89 €); 

 Niederschlagswasserbeseitigung: 
Ausgleiche der restlichen Kostenunterdeckung 2011 (25.963,57 €) und Kostenunter-
deckungen 2013 (10.830,52 €) und 2014 (13.710,64); 

 Dezentrale Abwasserbeseitigung: 
Ausgleiche der restlichen Kostenüberdeckung 2012 (86,25 €), sowie Kostenunterde-
ckung 2014 (346,01 €) 

 
9. Der im Entwurf als Anlage 3 beigefügten Änderungssatzung wird zugestimmt. 
 
 
Geisingen, 12. Januar 2016 
 
 
Walter Hengstler  Axel Henninger 
Bürgermeister Finanzen und Bau 
 
 
Anlagen 


